
Auflagen und Hinweise 

A1a)Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen 
Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten einer Überwachungsorganisation nach 
Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und 
Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen. Eine Abnahme gem. § 19 (3) StVZO ist 
erforderlich. Die Fahrzeugbreite muss neu bestimmt werden. 

A1)Alle Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten 
Drehmomentschlüssel zu kontrollieren. 

A27)Fahrwerk und Bremsanlagen müssen dem Serienzustand entsprechen. Bei Verwendung von 
Umrüstungen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. 
nachzuweisen. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die zusätzliche Verwendung von 
geprüften Fahrwerkstieferlegungen (mit ABE oder Teilegutachten). Bei Fahrwerkstieferlegungen mit 
nicht serienmäßigen Endanschlägen ist die Eignung der Umrüstung gesondert zu überprüfen bzw. 
nachzuweisen. 

A28)Die Hinweise In der Montageanleitung des Herstellers der Distanzringe sind zu beachten. Der 
Einbau von Distanzringen Ist nicht zulässig, wenn der Durchmesser der Distanzringe keiner ist als der 
Durchmesser der Radanlagefläche der Räder. Die Distanzringe sind nicht in Verbindung mit 
Stahlräder zugelassen. Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig, 

H2)Bei Verwendung von nicht serienmäßigen Rad-Reifenkombinationen Ist deren Eignung 
(Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw., nachzuweisen. Verwendung der 
Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse. Weiterhin Ist es möglich 
Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: 
Achse 1 Distanzringe mit 30 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 50 mm Breite. An Achse 1 nicht 
breitere Distanzringe als an Achse 2. 

 


